
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir freuen uns, Sie nach unserer Sommerpause wieder wie gewohnt jeden Monat mit aktuellen Infor-

mationen über die Arbeiten des Vorstandes und der Geschäftsstelle bedienen zu dürfen. 

 

In dieser Ausgabe erhalten Sie ein Update zur Umsetzung des Zulassungsstopps, zum Stand der parla-

mentarischen Diskussionen zu relevanten Dossiers der Gesundheitspolitik sowie die neusten Informa-

tionen aus der Geschäftsstelle.  

 

Vielen Dank, dass Sie sich etwas Zeit nehmen für die Lektüre. Es ist unser Bestreben, Sie laufend und 

aktuell über unsere Aktivitäten und für Sie relevante Fragen informiert zu halten. Bitte reichen Sie den 

Newsletter auch an die Mitglieder Ihrer Fachgesellschaft weiter. 

 

Verfolgen Sie die Arbeit der FMCH über unsere LinkedIn-Präsenz. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Das Team der Geschäftsstelle 

 

 

https://www.linkedin.com/company/fmch-foederatio-medicorum-chirurgicorum-helvetica/


 

Aktuelles aus den Gesundheitskommissionen 

     

 

Die beiden Gesundheitskommissionen haben in ihren Sitzungen über die Sommermonate folgende, 

für die FMCH relevanten gesundheitspolitischen Vorlagen und Vorstösse zuhanden von National- und 

Ständerat vorbereitet: 

Kostendämpfungspaket II 
Im Juli führte die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) die De-

tailberatung des zweiten Kostendämpfungspaketes weiter. Die SGK-N stimmt dem Bundesrat zu, der 

vertrauliche Preismodelle einführen will. Dies soll den Zugang zu hochpreisigen und innovativen Me-

dikamenten in der Schweiz sicherstellen. Auch bezüglich Referenztarife für ausserkantonale Spitalau-

fenthalte und die künftige Pflicht für die Leistungserbringer, ihre Rechnungen elektronisch zu übermit-

teln, hat sich die Kommission dem Entwurf des Bundesrates angeschlossen. Grundsätzlich will die Kom-

mission auch die digitale Versichertenkarte einführen; sie hat aber der Verwaltung diesbezüglich noch 

weitere Fragen gestellt. Die Vorlage soll in der Herbstsession dem Nationalrat vorgelegt werden.. 

Wie schon früher erörtert, lehnen die Gesundheitspolitikerinnen und -politiker jedoch die ursprünglich 

ebenfalls im Kostendämpfungspaket II vorgesehene Verpflichtung ab, Ärztinnen und Ärzte und weitere 

Leistungserbringer müssten sich in Netzwerken organisieren. Damit ist das Gesundheitsdepartement 

mit seinem Kernanliegen des Kostendämpfungspaketes bereits gescheitert.  

Prämien-Entlastungs-Initiative («Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien») 
Die Kommission spricht sich in der Differenzbereinigung zum Ständerat dafür aus, dass die Kantone 

zukünftig, abhängig von der Prämienlast, einen Anteil von 3,5 bis 7,5 Prozent der kantonalen Brutto-

kosten der obligatorischen Krankenversicherung für die Prämienverbilligung aufbringen müssen. Da-

mit folgt die SGK-N dem Ständerat und empfiehlt dem Nationalrat, den kantonalen Anteil an der Prä-

mienverbilligung entsprechend zu korrigieren. Mit diesem Gegenvorschlag kommt das Parlament den 

Initianten relativ stark entgegen.  

 

Finanzierung der Gesundheitsleistungen aus einer Hand – EFAS 

Die Einführung der «Einheitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen» (EFAS) würde 

– im Gegensatz zum Kostendämpfungspaket - tatsächlich helfen, die Kosten zu dämpfen, denn Prä-

mienzahlende würden entlastet und es würden Fehlanreize im System getilgt. Der über Jahre im Par-

lament beratene Systemwechsel ist nun in der Schlussrunde: Die SGK-N bleibt bei ihrer Position, die 

Langzeitpflege sei ebenfalls in die Vorlage einzubeziehen. Dabei beantragt die Kommission jedoch, 

dass die Tarife im Pflegesektor auf einer einheitlichen und transparenten Kostenbasis festgelegt wer-

den und die Pflegeinitiative vollständig umgesetzt sein muss. Die Kommission will auch die Höchst-

dauer der Akut- und Übergangspflege nicht verlängern und sie lehnt die Übernahme der Aufenthalts-

kosten durch die obligatorische Grundversicherung ab. Die Kantone sollen zudem Tarifzuschläge für 

Leistungen der Grund- und Notfallversorgung festsetzen können. 



 

 

Die Finanzierung der Vertragsspitäler (Art. 49a) wird von der Kommission in Übereinstimmung mit der 

Position des Ständerates beschlossen. Die in den Verträgen vorgesehene Vergütung darf demnach 

nicht höher sein als 45 Prozent. 

EFAS wird nur funktionieren, wenn alle Involvierten eng kooperieren: Dafür setzten die Verbände der 

Leistungserbringer und Versicherer gemeinsam mit den Kantonen je eine Organisation ein, die für die 

Erarbeitung und Weiterentwicklung sowie die Anpassung und Pflege der Tarifstrukturen einerseits für 

ambulante ärztliche Behandlungen sowie andererseits für Pflegeleistungen, die ambulant oder in ei-

nem Pflegeheim durchgeführt werden, zuständig ist. Die Verbände der Leistungserbringer, der Versi-

cherer sowie die Kantone müssen ausgewogen in den Organen der Organisation, die für die sie betref-

fende Tarifstruktur verantwortlich sind, vertreten sein (Art. 47a). Die SGK-N empfiehlt auch hier, dem 

Beschluss des Ständerats zu folgen. Das Geschäft wurde Ende August erneut in der Kommission bera-

ten und ist im Nationalrat für die Herbstsession traktandiert.  

 

Die Arbeitsgruppe Politik der FMCH hat sich vor der SGK-N Sitzung Ende August direkt an die Kommis-

sion gewandt, um die Positionen der FMCH zu obigen Geschäften einzubringen. 

 

Volltreffer! Erfolg bei der Umsetzung des Zulassungsstopps 

     

Die FMCH lehnt die in Zürich geplante Umsetzung des Zulassungsstopps in ihrer am 27. Juni 2023 ein-

gereichten Vernehmlassungsantwort entschieden ab. Es ist zentral, dass das berufliche Umfeld für Ärz-

tinnen und Ärzte weiterhin attraktiv bleibt. Jeglicher regulative Eingriff darf die Versorgungssicherheit 

nicht gefährden, sondern muss sie gewährleisten. Wie die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich 

am Tag der Einreichungsfrist bekannt gegeben hat, wurde die geplante Einführung von Höchstzahlen 

in vier Fachgebieten mittels Verordnung gestoppt. Der Zeitpunkt der entsprechenden Mitteilung legt 

nahe, dass dies wohl nicht zuletzt aufgrund der bereits vor der Vernehmlassungsfrist zugestellten 

schlechten Rückmeldungen aus der Ärzteschaft – darunter auch unser Schreiben an alle Gesundheits-

direktionen – erfolgte. Im Kanton Zürich soll nun zuerst ein Gesetz verabschiedet werden, welches als 

Basis für die Verordnung gilt, die vermutlich 2025 in Kraft treten würde. Die FMCH wird das Dossier 

eng begleiten und sich weiterhin zu den Regulierungsplänen äussern.  

Auch im Kanton Bern war das Inkrafttreten einer entsprechenden Verordnung auf 1. Januar 2024 ge-

plant – die Umsetzung wurde nun aber ebenfalls vorerst sistiert. Negative Rückmeldungen seitens der 

Ärzteschaft und drohende Klagen verzögern die Einführung von Höchstzahlen. Die FMCH bleibt auch 

im Kanton Bern im Kontakt mit den Behörden und der Politik – um rechtzeitig intervenieren zu können.   

  



 

Neues aus der Geschäftsstelle 

     

 

Spitzentreffen zwischen der FMCH und der FMH 

Am 28.06.2023 fand ein Treffen zwischen der Arbeitsgruppe Politik der FMCH und der FMH-Spitze 

statt. Es wurden folgende Themenfelder diskutiert: 

 

Positionserarbeitung in den Dachverbänden 

Es herrscht Konsens, dass ein vierteljährliches Treffen, das jeweils einen Monat vor Sessionsbeginn 

stattfindet und der Abstimmung der Interessensvertretung gegenüber der Politik dient, zu Synergien 

führt. Der nächste Austausch findet Anfang September 2023 statt.  

 

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 

Die FMCH hat den Wunsch formuliert, regelmässig (beispielsweise 4x im Jahr) in der SAEZ einen Haupt-

artikel/das Editorial zu verfassen. Allgemein ist eine solche Zusammenarbeit erwünscht, wobei die Po-

licy bezüglich anderer Dachverbände und allenfalls eine Neustrukturierung redaktioneller Prozesse auf 

Seiten der FMH noch geklärt werden muss. Hinsichtlich der Newsletter sind Verschränkungen prob-

lemlos möglich.  

 

Tarife und ambulante Pauschalen 

Die Diskussion über die Zusammenarbeit in der OAAT soll weitergeführt werden, wobei die strategi-

sche Mitvertretung der FMCH wie auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf der operativen Ebene 

geprüft werden. 

 

Ärztezulassung 

Die FMCH freut sich, wenn die ärzteeigenen Datengrundlagen gestärkt werden. Wir nehmen ferner zur 

Kenntnis, dass die FMH hinsichtlich des Engagements gegen die Ärztezulassungssteuerung die subsidi-

äre Kompetenz der kantonalen Fachgesellschaften betont. 

 

Reproduktionsmedizin 

Der Vertrag mit der HSK wurde von allen Parteien unterschrieben. Es wäre gemäss Wortlaut des Ver-

trags möglich, Gebühren für den Vertragsbeitritt bei Personen zu erheben, welche nicht Mitglied in 

einer der FMCH angeschlossenen Fachgesellschaften sind. Auf die Erhebung von Gebühren wird ver-

zichtet. Aktuell würde der Aufwand für die Rechnungsstellung einen allfälligen Ertrag übersteigen. Vor-

behalten bleibt die Erhebung von Gebühren bei zukünftigen Pauschalen. 

 

Apéro der Sekretariate unserer Fachgesellschaften 

Das Apéro für die Sekretariate unserer Fachgesellschaften hat am 16. August 2023 im Garten der 

FMCH-Geschäftsstelle stattgefunden. Die hohen Temperaturen haben das gemütliche Beisammensein 



 

in keiner Weise beeinträchtigt – im Gegenteil: wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste Ausgabe 

2024. 

 

Ausserordentliche Delegiertenratssitzung  

Am 6. September 2023 wird die FMCH hinsichtlich der DV der FMH vom 31. Oktober 2023 eine a.o. 

Delegiertenratssitzung durchführen, zu der auch die Tarifverantwortlichen der Fachgesellschaften ein-

geladen sind.  

 

 

 

 


